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Kapitel 1 
Einleitung

„Ein Bauer, der mit dem Wetter niemals zufrieden war, hatte sich vom lieben Gott 
die Gnade ausgebeten, daß er einmal ein Jahr lang die Witterung nach seinem Gut-
dünken bestimmen dürfe. Diese Bitte wurde ihm gewährt. Nun bat er, so oft es ihm 
zum Gedeihen der Früchte nötig schien, abwechselnd bald um Regen, bald um Son-
nenschein und die Saaten schienen sich gut dabei zu befinden. Als er aber sein Ge-
treide geerntet und gedroschen hatte, fand sich‘s, daß die Körner alle taub waren 
und keinen Mehlstoff enthielten. Der Bauer beschwerte sich nun beim lieben Gott, 
daß seine Frucht, obwol es ihr nie an Regen noch an Sonnenschein gefehlt habe, 
doch so schlecht ausgefallen sei. Der liebe Gott aber sagte: „Du hast nur um Regen 
und Sonnenschein gebeten, aber niemals um ,Wind‘, der doch zum Gedeihen der 
Frucht ganz notwendig ist.“

Seitdem überließ der Bauer das Wettermachen ohne Murren wieder dem lieben 
Gott.1

Diese Geschichte versinnbildlicht einprägsam die Sorge, die viele Menschen 
umtreibt angesichts des nicht enden wollenden Drangs der Menschheit, sich ihre 
Umwelt und die Natur untertan zu machen und nach ihrem Willen zu gestalten. Der 
Mensch, so die Befürchtungen, maße sich immer wieder an, getrieben von Wissend-
urst und dem Wunsch, sich selbst und was ihn umgibt zu beherrschen und zu kont-
rollieren, in Geschicke einzugreifen, deren Verlauf natürlichen Gesetzlichkeiten 
folge, von denen er letztlich nichts verstehe. Ehrenhafte Motive mögen ihn bei sei-
nem Handeln antreiben, unerkannte Nebeneffekte könnten jedoch katastrophale 

1 Birlinger, Sagen, Märchen, Volksglauben, S. 166; diese Geschichte als Beispiel im Zusammen-
hang mit vererbbaren genetischen Veränderungen anführend bereits Köbl, in: Forkel und Kraft 
(Hrsg.), Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen, S.  161 
(183).
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Folgen bewirken. Kaum ein Thema schürt solche Ängste mehr als das Eingreifen in 
die menschliche Keimbahn, die Herbeiführung von genetischen Veränderungen, die 
von Generation zu Generation weitervererbt werden. Die Möglichkeit, die geneti-
sche Konstitution der Nachkommen zu beeinflussen, weckt zwar einerseits Hoff-
nungen von der Befreiung der Menschheit von schwersten Erbkrankheiten und ei-
nem Dasein ohne Leid. Diese Hoffnungen sind jedoch andererseits gepaart mit der 
Sorge, durch die vererbbaren Veränderungen könnten die betroffenen Menschen 
oder gar die gesamten künftigen Generationen enormen gesundheitlichen Gefahren 
ausgesetzt werden. Nie wird der Mensch genug, geschweige denn alles wissen, um 
die Folgen solcher genetischen Veränderungen überblicken zu können. Schreitet er 
dennoch zur Tat, sind die Auswirkungen seines Handelns möglicherweise unum-
kehrbar. Darüber hinaus sind gentechnische Methoden nicht lediglich zu therapeu-
tischen Zwecken einsetzbar: Die Gefahr von missbräuchlicher Anwendung zu euge-
nischen, „enhancenden“ Zwecken, sei es von staatlicher Seite angeordnet, sei es 
von Privaten im Rahmen individueller Entscheidungen so gewünscht, veranlasst so 
manchen zu der Forderung, Keimbahneingriffe kategorisch zu unterbinden. Sei die 
Technik erst einmal etabliert, enthemme sich der Mensch in seinem Schöpfungs-
drang immer mehr und mache auch vor einer wie auch immer gearteten Menschen-
züchtung nicht Halt. Alles in allem solle das menschliche Genom eine Tabuzone 
sein, die dem Einfluss des Menschen entzogen bleiben müsse.

Die Sorge um die nicht zu leugnenden gesundheitlichen Risiken ist zwar durch-
aus berechtigt und selbstverständlich auch von Bedeutung. In Diskussionen bleibt 
aber häufig außer Betracht, dass es zum einen durchaus auch gewichtige Interessen 
für die Vornahme vererbbarer genetischer Veränderungen geben kann und dass zum 
anderen eine solche geradezu fanatische Verteufelung bestehender Risiken in sonst 
keinem weiteren medizinischen Bereich gefordert wird, auch dann nicht, wenn sich 
Maßnahmen auf künftige Menschen auswirken. So sind etwa auch die Techniken 
der medizinisch assistierten Reproduktion letztlich irgendwann einmal auf der 
Grundlage bloßer Tierversuche in die klinische Anwendung gelangt und im Übrigen 
auch bis heute nicht völlig risikofrei durchführbar. Diese Feststellung kann natür-
lich nicht für sich allein eine Zulässigkeit von Keimbahneingriffen begründen, regt 
aber durchaus zu einer differenzierteren Betrachtung an.

Aufgrund der bislang vorhandenen großen Defizite in Sicherheit und Effizienz 
herkömmlicher gentechnischer Verfahren vermochte das Risikoargument bislang 
für sich allein das Verbot von Keimbahneingriffen zu begründen und die Diskussion 
ob der Zulässigkeit solcher Eingriffe im Keim zu ersticken. Durch die Entwicklung 
neuartiger gentechnischer Verfahren im Laufe der letzten Jahre scheinen Risikofra-
gen aber plötzlich, jedenfalls in weiterer Zukunft, beherrschbar.

Es ist folglich an der Zeit, die Diskussion über die Zulässigkeit von Keimbahn-
interventionen auf nationaler und internationaler Ebene neu anzustoßen.

Zum einen stellt sich die Frage, ob die aktuelle Gesetzeslage den technischen 
Neuerungen, über deren aktuelles Anwendungsverbot Einigkeit herrscht, noch 
standhalten kann: Gesetzliche Lücken führen dazu, dass eine Anwendung, die 
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übereinstimmend unterbleiben soll, weder verhindert noch sanktioniert werden 
kann. In diesem Zusammenhang werden in dieser Arbeit die deutsche und die fran-
zösische Rechtslage beleuchtet und miteinander verglichen.

Zum anderen muss geklärt werden, welche Ziele mit genetischen Eingriffen in 
die Keimbahn verfolgt werden dürfen, welches Sicherheitsmaß zu fordern ist, oder 
ob der Zugriff auf die Keimbahn, sei es aus kategorischen, pragmatischen oder ge-
sellschaftlichen Gründen oder aufgrund der Missbrauchsgefahr gar vollständig zu 
unterbleiben hat. Mit diesen Fragen hängt auch diejenige nach der in Deutschland 
aktuell verbotenen Forschung an Embryonen zusammen: Sollte sich die Durchfüh-
rung von Keimbahneingriffen nicht als unzulässig, gar als wünschenswert erweisen, 
kann Forschung an Embryonen den Weg zu einer solchen Anwendung ebnen. Es 
muss folglich geklärt werden, inwieweit derartige Forschung vertretbar ist und folg-
lich zugelassen werden könnte oder sollte. Diesen Fragen soll in dieser Arbeit nach-
gegangen werden. Anschließend untersucht diese Arbeit, welchen Rechtsrahmen 
das deutsche Recht für die tatsächliche Anwendung der Verfahren, die im Zuge der 
verfassungsrechtlichen Analyse als mit dem Grundgesetz vereinbar bewertet wur-
den, bei einer gedachten Streichung der aktuellen Verbote bietet, um insofern die 
Regulierungsbedürftigkeit eben dieser Verfahren zu prüfen.

Auf der Basis dieser Untersuchungen soll ein Regelungsvorschlag formuliert 
werden, einerseits zur Schließung aktueller Gesetzeslücken und andererseits zur 
Regulierung künftig möglicherweise durchführbarer und in dieser Arbeit als zuläs-
sig bewerteter Verfahren.

Konkret drei neuartige gentechnische Verfahren sind Gegenstand dieser rechtli-
chen Untersuchung:

Das erste Verfahren ist die sog. „Genom-Editierung“, speziell die CRISPR/
Cas9-Methode. Bei CRISPR/Cas9 handelt es sich um eine Genschere, die gezielte 
Eingriffe in das menschliche Genom ermöglicht. Hierdurch können die Nachfahren 
mit bestimmten Genen ausgestattet werden, sei es zu gesundheitlichen Zwecken, sei 
es, um diese zu „verbessern“. In die Kategorie der therapeutischen Keimbahninter-
ventionen fügt sich auch das zweite Verfahren, der sog. „Mitochondrientransfer“ 
ein, durch den Nachfahren von schweren Krankheiten, die durch mitochondriale 
Gendefekte verursacht werden, bewahrt werden. Die Mitochondrien werden über 
die Eizellen weitervererbt und können, wenn die Mitochondrien der Eizellen einer 
Frau solche Defekte aufweisen, durch die Mitochondrien einer fremden Eizellspen-
derin ersetzt werden, was dazu führt, dass das so entstandene Kind Gene von zwei 
Frauen trägt. Zu guter Letzt wird als drittes Verfahren auch die Verwendung artifizi-
eller Gameten, die aus sog. hiPS-Zellen (menschliche induzierte pluripotente 
Stammzellen) hergestellt werden, untersucht. Auch bei diesem Verfahren wird auf-
grund der mit dem Herstellungsprozess, im Rahmen dessen aus Körperzellen erst 
Stammzellen und aus diesen dann Gameten produziert werden, verbundenen gene-
tischen Veränderungen auf die Keimbahn eingewirkt. Die Herstellung und Verwen-
dung artifizieller Gameten kann entweder zu reinen Reproduktionszwecken erfol-
gen oder zusätzlich mit weiteren genetischen Veränderungen kombiniert werden.
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Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dieser Arbeit um 
eine juristische Untersuchung handelt. Die Bewertung erfolgt innerhalb juristischer 
Argumentationsmuster. Eine rein ethische oder gar religiöse Auseinandersetzung 
mit der Thematik unterbleibt. Die Arbeit untersucht zudem nicht die rechtliche 
 Einordnung und Zulässigkeit etwaiger staatlich veranlasster genetischer Interventi-
onen, etwa zur Durchsetzung fragwürdiger ideologischer Ziele, sondern beschränkt 
sich auf solche, die von Privatpersonen für ihre Kinder und Kindeskinder im Rah-
men individueller Entscheidungen veranlasst werden.
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